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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs1;

AVG §59 Abs2;

BauO Wr §129 Abs2;

BauO Wr §129 Abs4;

Rechtssatz

Daß binnen acht Monaten eine Fassade im Bereich eines feuchten Flecks instandgesetzt werden kann sowie jeweils

binnen vier Monaten ein Duschab uß instandgesetzt werden kann und die Rückwand eines WC standfest hergestellt

werden kann (die entsprechenden Mängel binnen dieser Fristen behebbar sind), ist o enkundig und bedarf keines

weiteren Beweises.
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